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Ihr Antrag vom 16 Februar 2010 auf Zugang zu Dokument 6437/10 ist am 17 Februar 2010 von
der Dienststelle "Zugang zu Dokumenten" registriert worden. Wir danken für Ihr Interesse.

Das Generalsekretariat des Rates hat Ihren Antrag auf der Grundlage der Verordnung (EG)
Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates über den Zugang der Öffentlichkeit
zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (Amtsblatt
L 145 vom 31.5.2001, S. 43) und der Sonderbestimmungen für den Zugang der Öffentlichkeit
zu Dokumenten des Rates in Anhang II zur Geschäftsordnung des Rates (Beschluss
2009/937/EU, – Amtsblatt L 325 vom 11.12.2009, S. 35) geprüft und ist dabei zu folgendem
Ergebnis gelangt:

Das Dokument 6437/10 ist ein Arbeitsdokument des Generalsekretariats für die Delegationen
in Bezug auf "ACTA negotiations - EU counterproposal - possible flexibility" . Das Dokument
liegt nicht in der deutschen Sprache vor.

Eine Weitergabe dieser Informationen würde die Beziehungen zwischen der Europäischen
Union und Drittländern beeinträchtigen. Das Generalsekretariat sieht sich daher nach Artikel 4
Absatz 1 Buchstabe a dritter Gedankenstrich der Verordnung (Schutz des öffentlichen
Interesses im Hinblick auf die internationalen Beziehungen) nicht in der Lage, Ihnen
uneingeschränkten Zugang zu diesem Dokument zu gewähren. Sie können jedoch gemäß
Artikel 4 Absatz 6 der Verordnung Zugang zu den Teilen des Dokuments erhalten, die von der
vorgenannten Ausnahme nicht erfasst werden. Sie finden sie in Dokument 6437/10 EXT 1.
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Gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung können Sie binnen 15 Arbeitstagen einen
Zweitantrag stellen und damit den Rat um eine Überprüfung seines Standpunkts ersuchen. 1

Mit freundlichen Grüßen

Für das Generalsekretariat

1 Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so geben Sie bitte an, ob Sie dem Rat gestatten, Ihren
Zweitantrag im Dokumentenregister des Rates in vollem Umfang der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Äußern Sie sich hierzu nicht oder ablehnend, so wird Ihr Antrag vertraulich behandelt. Ihre Antwort berührt
in keiner Weise Ihre Rechte nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001.


